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//l^eraus mit fcer Spmdjc".

Der Abbruch des Hauses von C. F. Meyer in Zürich hat in Nr. 4 des «Heimatschutzes» zu einem
vollständig unverständlichen Angriff auf das «Neue Bauen» geführt. Die offenbar von der sonst
nicht übel informierten Redaktion stammenden Vermutungen zwingen zu den folgenden Konsta-
ticrungen:
1. Nicht jeder Neubau ist identisch mit «Neuem Bauen») nicht einmal dann, wenn er ein Flachdach

besitzt. «Neues Bauen» ist eine Abkürzung für die modernen Tendenzen in der Architektur, die
den Bau ohne falsches Pathos aus seinem Zweck heraus entwickeln wollen. Mit dem an die Stelle
des C. F. Meyer-Hauses tretenden Neubau hat das «Neue Bauen» nichts zu tun, ebenso wenig
wie der projektierende Architekt seinerseits mit dem «Neuen Bauen». Pikanterweisc gehört er
ausgerechnet einer Familie an, der Verständnislosigkeit gegenüber der Tradition nicht
vorgeworfen werden kann.

2. Eine von der Stadt eingesetzte Kommission hatte sich mit der Erhaltung des C. F. Meyer-Hauses
zu befassen. Neben den städtischen Amtsstellen waren in ihr Professoren beider Hochschulen und
Architekten vertreten. Diese Kommission fasste einstimmig den Beschluss, das C. F. Meyer-Haus
sei dann zu erhalten, wenn das ganze Quartier im jetzigen Bestand geschützt werden könne.
Unter den, diesen Beschluss gutheissenden Architekten waren zum mindesten zwei, die zum
«Neuen Bauen» gehören. Das ist in Wirklichkeit der Anteil des «Neuen Bauens» an der
«Forderung auf rücksichtslose Zerstörung des wertvollen Alten» (wobei erst noch zu diskutieren wäre,
ob das inzwischen abgebrochene Haus wirklich so wertvoll sei).

3. Das «Neue Bauen» hat bisher von keiner noch so angesehenen zürcherischen Zeitung die kategorische

Erklärung erhalten, dass sie nur diese Bewegung unterstütze. Das angesehene Blatt, auf das

der «Heimatschutz» offenbar anspielt, hat nach meinen Informationen höchstens erklärt, ihm
scheine die Erhaltung des Stadelhofen-Quartiers nicht mehr möglich, nachdem dieses Gebiet von
der Rämistrasse, der Theater- und Gottfried-Kellcrstrasse her bereits durch Neubauten sehr stark
beeinträchtigt sei. Wer die vorsichtige Haltung des Redaktionsstabes kennt, weiss, dass ein
einseitiges Eintreten für das «Neue Bauen» kaum versprochen worden ist; es sei denn, der Gewährsmann

des Artikels in Nr. 4 des «Heimatschutz» hätte eine ironische Bemerkung unrichtig
interpretiert. Eg. Streiff, Arch.

Dazu ist zu bemerken:
Herr Streiff ist vollkommen im Recht und ich pflichte ihm sehr bei, dass der Abbruch des Conrad-
Ferdinand-Meyer-Hauses mit dem Neuen Bauen auch nicht das Geringste zu tun hat. Gerade darum
wirft es merkwürdige Schlaglichter auf gewisse Dinge, dass die betreffende Tageszeitung meinem
Gewährsmann schriftlich mitteilte, sie könne einen Artikel zum Schutz dieses Hauses nicht aufnehmen,

weil sie sich eben für das Neue Bauen erklärt habe. Herr Streiff begreift, dass man solchen

Unsinn nicht durchgehen lassen kann. Des weitern erkläre ich ihm gerne, dass ich durchaus und
schon seit langer Zeit für das Neue Bauen bin, sofern es nur den Bau ohne falsches Pathos aus

seinem Zweck heraus entwickeln will. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass diese Begriffsbestimmung

richtig ist, und bin weiter überzeugt, dass die Leute vom Neuen Bauen ein Unrecht begehen,

wenn sie erklären, dass sie im Dienst der Oeffentlichkeit Experimente veranstalten, das Ergebnis
aber mit Hilfe der Presse verschweigen, wenn es für sie ungünstig ausfällt. A. B.

ßaa)tvi%cli<l)t& gut Begebung i>tt Bunöesfeto.

Der Präsident der Basler radikal-demokratischen
Partei, Herr Dr. Walter Meyer teilt uns über
die Veranstaltung der Feier in Basel durch seine

Partei, was einem unserer Vertrauensleute so
sehr missfallen hatte, mit:
Die radikal-demokratische Partei veranstaltet
allerdings seit unzähligen Jahren eine 1. Augustfeier

im Sommercasino, seit einer Zeit, da man
noch weit herum im Schweizerland sich noch

nicht bemüssigt fühlte, diesen Gedenktag so zu
betonen, wie es heute geschieht, auch seitens des

Heimatschutzes nicht! Es musste also jemand
doch wohl zur Feier des Tages aufrufen, aber

damit, dass die Partei Veranstalter ist, ist die
Feier selbst noch keine Parteifeier. Das geht
schon daraus hervor, dass der Zutritt zur Feier
jedermann, d. h. jedem vaterländisch Gesinnten,
vollkommen freisteht, so dass man denn auch
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Oer Abdruck des Klsuses von O. K. IVlever in Surick Kar in Kr. 4 äes «Kleimatscbucxcs« xu einem
vollständig unvcrsrändlickcn Angriff auf clss «Kelle Ssucn» gefllbrr. Oie offenbar von der sonsr
nicbt übel informierten KcdaKrion srammenden Vermutungen xvingen xu den folgenden Konsca-
ricrungen:
1. Kicbr jeder Kcubsu isr identiscb mir «Keucm bauen», nicbr einmal dann, venn er ein KlscbdscK

bcsitxr. «Keucs Lauen» isr eine AbKllrxung für die modernen l'endenxen in der ArcbireKrur, die
den Lau obnc falscbes Larbos aus seinem x^veck beraus cnrvickcln vollen. Ivlir dem an die Lrelle
des O, L. lVlcver-Klsuses tretenden Keubau Kar das «Keue Lauen» nickrs xu run, ebenso venig
vie der projektierende ArcKireKt seinerseits mir dem «Keuen Lauen». LiKanrerveise gekörr er
ausgereckner einer Lamilie an, der VersrändnislosigKcit gegenüber der 'Lrsdirion nicbr vorge-
vorlen verden Kann,

2, Line von der Ltadr eingescrxre Kommission Karre sicK mir der Lrbairung dcs O. L, Mevcr-Klsuscs
xu befassen, Kebcn den srädtiscben Amrssrellen varen in ibr Professoren beider Llocbscbulen und
ArcKireKten vertreten, Oiese Kommission ksssre einFt/mmiz den LescKluss, das O, L. Icle/er-Llaus
sei dann xu erbalren, venn das ganxe (Quartier im jerxigen Lesrand gescbllrxt verden Könne.
Onrer den, diesen LescKluss gucbeissenden ArcbircKrcn varen xum mindesten xvei, die xum
«Keuen Lauen» geboren, Oas isc in VirKIicbKeir der Anreil des «Keuen Ravens» an der «Kor-
dcrung auf rllcksicbtslose Zerstörung des vertvollen Alren» (vobei ersr nocb xu diskurieren väre,
ob das inxviscben sbgebrocbene Klaus virklicb so vertvoll sei),

Z, Oas «Keue Lauen» bar Kisker von Keiner nocb so angesebenen xllrckeriscken Leitung die Ksrego-
riscbe LrKIärung erbalren, dass sie n«r diese Levegung unterstücxe. Oas angesebene Llarr, auf das

der «Kleimarscburx» offenbar anspielt, bar nacb meinen Informationen böcbsrens erklärt, ikrn
scbeine die Lrbairung des 8rsdeIKofen-c)uarriers nickr mekr möglick, nscbdem dieses Oebier von
der Kämisrrasse, der 'LKester- und Oorrfried-Kellersrrssse ber bereits durck Keubauren sebr srsik
beeinrräcbtigr sei, Ver die vorsicbrige Haltung des KedsKtionsstsbes Kennt, veiss, dass ein ein-
seitiges Linrreien für das «Keue Lauen» Kaum versprocken vorden isr; es sei denn, der OeväKrs-
mann des Artikels in Kr. 4 des «Kleimarscburx» bärre eine ironiscbe LemerKung unrickrig inrer-
prerierc, Lz, ^crei//, ArcK,

Oaxu ist xu bemerken:
Klerr Lrreiff isr vollkommen im Kecbr und icb pflicbce ibm sebr bei, dass der Abbrucb dcs Oonrad-
Kerdinand-rViever-rlsuses mir dem Keuen Lauen auck nicbr das Oeringste xu run Kar. Ocrade darum
virfr es merkvürdige 8cKIsglicbrer auf gevisse Oinge, dass die betreffende 'Lsgesxeirung meinem
Oeväbrsmann ^c^ri/c/ic^ mirreilre, sie Könne einen Artikel xum öcburx dieses Klauses nicbr sufncb-

men, wei/ ^icH eöen /«> cia; /Ve«e öa«en er^/ärr />a/>e, Kierr Lrreiff begreift, dsss man soicben
Onsinn nicbr durckgeben Isssen Kann, Oes veirern erkläre icb ibm gerne, dsss icb durcbsuz und
scbon seir Isnger 2eii für dss Keue Lsuen bin, 5«/ern ei n«r e/en öa« o^ne /a^c^c; ?at/?c>; a«;
Feinem ?WeciK Hera«; entwiche/n wi//, Icb bin sber nicbt dsvon überxeugr, dass diese Legriffsbesrim-
mung ricbrig isr, und bin veiter überxeugr, dass die Leure vom Keuen Lauen ein Onrccbr begeben,

venn sie erklären, dsss sie im Oienst der OeffenrlicKKeir Lxperimenre veranstalten, das Lrgebnis
sber mir Klilfe der Lresse verscbveigen, venn es für sie ungünstig susfsllr, ^4, ö.

Nachträgliches zur Begehung der Bundesfeier.

Oer Lräsidenr dcr Lssler rsdiksl-demokrsriscken
Larrei, Klerr Or. Valcer iVlever, teilt uns über
die Veranstaltung der Leier in Lasel durcb seine

Lartei, vas einem unserer Vertrauensleute so
sebr missfallen batte, mir:
Oie radiksl-demokrariscbe Lsrrei veran^ta/tet
allerdings seir unxäbligen labren eine l, Augusr-
feier im öommercasino, seir einer x^eit, c/a man
noc/? Weit /?er«m ?m 5c/>«cixer/anl/ iic/? noc/?

nic^t />cm«;;iLt /«H/re, a'icien <?el/en/!srag ;o x«
Jeronen, wie ?5 He«te ^«cm'e/?t, aucb seitens des

Lleimarscbutxes nicbr! Ls mussre slso jemsnd
docb vobl xur Keier des l'sges sufrufen, sber
dsmir, dsss die Larrei Versnsrslrer isr, ist die
Leier selbst nocb Keine Lsrreifeier. Oas gebr
sckon dsrsus bervor, dsss der Zutritt xur Leier
jedermann, d. b, jedem vsrerlsndiscb Oesinnren,
vollkommen freistellt, so dsss msn denn sucb
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